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xen, die nicht Schaden, sondern Gu-
tes tun, die nicht verderben und ver-
nichten, sondern retten und bewahren
... Es wiére tausendmal besser um die-
ses Land bestellt, wenn alle Hexen,
aber besonders die wohltatigen, den
Tod erlitten.’ (S. 17f.)

Worin bestand das 'Verbrechen' die-
ser wohltatigen Hexen?

Sie waren oft die einzigen Arzte fir
das Volk, das in Armut lebte, unter
Krankheit und Seuchen litt. Die Ober-
schicht hatte ihre eigenen Hoféarzte.
Im Gegensatz zur Kirche, die auf die
Hilferufe der Kranken nur mit der Tro-
stung reagierte, Krankheit bedeute die
Ziichtigung Gottes wegen siindhafter
Taten und sei nur durch Gebete abzu-
wenden, vermochten diese Bauers-
frauen oft zu helfen oder Leiden zu
lindern: 'Die weise Frau oder Hexe
hatte einen Schatz an Heilmitteln, die
in jahrelangem Gebrauch erprobt wa-
ren ... Sie verliess sich mehr auf ihre
Sinne als auf die Gebote des Glau-
bens oder die Lehren der Kirche, sie
glaubte an die Gesetze von Versuch
und Irrtum, Ursache und Wirkung. lh-
re Haltung war es, nicht religiés-pas-
siv zu sein, sondern aktiv zu forschen.
Sie vertraute auf ihre Fahigkeit, die
richtigen Mittel zur Behandlung von
Krankheit, Schwangerschaft und Ge-
burt zu finden. Kurz, ihre Magie war
die Wissenschaft der damaligen Zeit.’
(S.19) — Die Hexe war Empirikerin.

Die Angriffe der Kirche richteten sich
denn auch in erster Linie gegen die
'Magie’ der Heilkundigen: ’Diese
Macht aber in den Hénden von Bau-
ersfrauen zu wissen ... versetzte Kir-
che und Staat in Angst und Schrek-
ken. Je grosser ihre Kraft, sich selbst
zu helfen, war, umso weniger bedurf-
ten sie Gottes und der Kirche ...
(S.18)»

Es kommt aber noch manch ande-
res dazu, was das Schlagwort von der

sozialen Funktion der Kirche entkraf-
tet und ein fiir allemal widerlegt:

So ist sattsam bekannt, dass die Kir-
chen mit ihren Sozialleistungen immer
auch noch religiose Beeinflussung ver-
binden, teils versteckt, teils offen bis
ultimativ. Gandhi und unzahlige ande-
re haben sich an dieser Gepflogenheit
sehr gestossen. Eine Sozialleistung,
die mit solchen «Gegenleistungen»
verbunden ist, ist aber eine schlechte
Sozialleistung.

Sodann ist bekannt, dass die kirchli-
chen Sozialdienste oft parteiisch sind,
was Sozialleistungen nicht sein diirf-
ten. So erhalten z.B. freidenkerische
Institutionen vom Staat keine Mittel,
um ihren Mitgliedern aufwendigere So-
zialdienste anbieten zu koénnen.

Weiter ist bekannt, dass die kirchli-
chen Sozialarbeiter in aller Regel
nicht so griindlich und nicht so neu-
tral ausgebildet sind wie die staatli-
chen. Es bestehen auch Abhangigkei-
ten, die mit einem Sozialdienst unver-
traglich sind.

Die Uberlassung von Sozialfunktio-
nen seitens des Staates an die Kir-
chen ist auch in mancher Beziehung
unrationell, weil nur ein einheitlicher
Sozialdienst {iberhaupt rationell auf-
gebaut und ausgelibt werden kann.
Ich habe schon gehért, dass staatli-
che Sozialdienste in einer bestimm-
ten Gegend nicht beansprucht wur-
den, weil die kirchlichen Stellen bei
der Bevdlkerung Propaganda fiir ihren
(angeblich besseren) Sozialdienst
machten. Das aber ist heute, bei den
ohnehin knappen Mitteln des Staates,
und wo die Behdrden stets versucht
sind, ausgerechnet im Sozialsektor zu
sparen, eine unverantwortliche Ver-
schwendung.

Ganz und gar unannehmbar ist die
Haltung der kirchlichen Autoritaten, die
sich als grundséatzliche Gegner jeder
wirksamen Geburtenregelung betéti-
gen. So missen weiterhin Hundert-

tausende unterernahrter Kinder und
Erwachsener zugrunde gehen, anstatt
dass man sich bereitfande, einer ver-
nunftgeméssen Anpassung der Bevél-
kerung an die vorgegebene oder be-
stenfalls erreichbare  Ernahrungs-
grundlage zuzustimmen.

Schliesslich ist es nicht in Ordnung,
dass die Kirchen mit Geld, das sie zu
einem nicht geringen Teil von Anders-
denkenden  einkassieren, soziale
Funktionen ausiiben und hinterher
daraus ein Argument ableiten, man
miisse sie weiterhin unterstiitzen, da-
mit sie diese Funktionen ausiiben kon-
nen. An dieser Stelle muss daran er-
innert werden, dass die Biirger man-
cher Kantone (Ziirich, Bern und ande-
re) dreimal Kirchensteuer zahlen: Zu-
nachst zahlen sie die Kirchensteuer
der Glaubensgemeinschaft, der sie
angehoéren. Dariiber hinaus beziehen
die sogenannten Landeskirchen Dut-
zende von Millionen, die ihnen der
Kanton aus allgemeinen Staatsmitteln
zuschiebt (fur Pfarrerbesoldung, Bau
und Unterhalt von Pfarrhausern, Pen-
sionskasse). Und schliesslich gibt es
noch die Kirchensteuer fiir die sog.
juristischen Personen, z.B. die Genos-
senschaften MIGROS, COOP und vie-
le andere Unternehmen und Vereine.
Jedes Paket Teigwaren und jede
Strumpfhose, die die Hausfrau vom
Gestell nimmt, ist indirekt mit kirch-
lichen Abgaben belastet. Diese sind
je Verkaufseinheit zwar gering, aber
in der Summe ergibt sich doch ein
erklecklicher Betrag. Dass sich die
so vornehmen Landeskirchen, die sich
den sogenannten Sekten gegeniiber
so erhaben fihlen, dass sich diese
Kirchen nicht genieren, auf diese
Weise zu Geld und Kapitalien zu kom-
men, muss immer wieder erstaunen.
Wirde der Staat anderen weltan-
schaulichen Gruppen ebenfalls Mittel
fur soziale Aufgaben zur Verfugung
stellen, wiirden sie diese noch so ger-
ne und mindestens ebensogut erfiil-
len. Adolf Bossart

Oberster Zweck der FVS ist die Férderung des freien und kritischen Denkens und die Ver-
teidigung der Gedankenfreiheit sowie des Rechts der freien Meinungsausserung gegen jede
Art von Beeintrachtigung und Unterdriickung. Sie vertritt eine freie, an keinerlei Glaubens-
satze oder politische Ideologie gebundene Weltanschauung mit einer humanitaren Ethik.

(Zitat aus den neuen Statuten der FVS, Art. 2)

68



	Oberster Zweck der FVS ist die Förderung [...]

